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ERZIEHUNGS- UND FAMILIENBERATUNG  
NEUENHAGEN

KONTAKT: 
Markus Prumbs  
Ernst-Thälmann-Str. 35 · 15366 Neuenhagen

Telefon: 03342 80798

MAIL: 
efb-neuenhagen@caritas-brandenburg.de

S-Bahn: S 5, Haltestelle Neuenhagen

KINDERSCHUTZ
BERATUNG FÜR FACHKRÄFTE

SPENDENKONTO
Viele Projekte finanzieren wir ausschließlich über  
Spenden, bitte unterstützen Sie uns!

Kontoinhaber EFB Neuenhagen 
Darlehenskasse Münster EG/DKM 
IBAN DE16 4006 0265 0004 1806 03 

Hauptstraße

Gartenstraße

Pro
f.-Z

elle
r-S

tr. Ernst-Thälmann-Str. 

Mari
en

str
aß

e

Schulstraße

Ra
th

au
ss

tra
ße

WiesenstraßeEisenbahnstraße

Platz der
Republik

Ann
en

str
aß

e

Wolterstraße

Fo
nta

ne
str

aß
e

Rud
olf

-B
rei

tsc
he

id-A
lle

e

Ros
eg

ge
rst

raß
e

Pestalozzistraße
NEUENHAGEN

S 5

SO ERREICHEN SIE UNS 



UNSERE ZIELGRUPPE UNSER ANGEBOT

UNSER ZIEL

Bei einem Verdacht von Kindeswohlgefährdung bieten 
wir kostenlose Beratung durch eine „insoweit erfahrene 
Fachkraft“ (gemäß §8a SGB VIII) an.

•	Entlastung der ratsuchenden Fachkraft

•	Neutraler, fachlicher Blick

• Kinder- und Familiennamen werden anonymisiert 

• Erstbewertung (Risikoeinschätzung)

• Gefährdungsprognose wird gestellt

• Handlungsmöglichkeiten werden besprochen

• Verfahrens- und Hilfegestaltung wird entwickelt

• Eltern (und Kinder) werden einbezogen

Ziel unseres Beratungsangebotes ist die gemein- 

same Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei 

Vermutung einer oder mehrerer gewichtiger An- 

haltspunkte für Kindeswohlgefährdung. Darauf auf- 

bauend die Entwicklung von Handlungsstrategien 

der ratsuchenden Fachkraft zum Wohle des Kindes, 

unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten. 

Wir sind da für Fachkräfte, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten.

•	Fachkräfte innerhalb des Landkreises  
 Märkisch-Oderland

• Fachkräfte aller Institutionen und Einrichtungen 
 öffentlicher und freier Träger, wie Schulen,   
 Kitas, Jugendfreizeiteinrichtungen, uvm.

• Auch Fachkräfte, die zur Verschwiegenheit ver-  
 pflichtet sind, wie z.B. Ärzt/innen, Psycholog/ 
 innen und Hebammen haben Anspruch auf   
 Beratung (gemäß § 4 KKG Abs.3)


